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Beschluss-Nr.: Bw-10-81/20

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung Borkwalde beschließt die Widmung des folgenden
Straßenabschnitts:

Gewidmet wird ein Teilabschnitt der Straße Olof-Palme-Ring  im Erschließungsgebiet 1
des Bebauungsplanes Nr. 3 Borkwalde-Ortszentrum  mit der Fahrbahn (Fahrbahn selbst,
Gehweg, Rand- und Sicherheitsstreifen) und den Straßenentwässerungsanlagen (Anlage 1).
Der Teilabschnitt umfasst den Bereich der Gemarkung Borkwalde, Flur 2, Teilabschnitt des
Flurstückes 722 vom Astrid-Lindgren-Platz bis zum Ende der Parzellen 42 auf dem
Flurstück 724 sowie 43 auf dem Flurstück 731 in einer Länge von ca. 315 m (Anlage 2).

Der Straßenabschnitt wird als Gemeindestraße klassifiziert.
Der Gemeingebrauch wird eröffnet.
Der Straßenabschnitt wird dem Olof-Palme-Ring (G 623) zugeordnet.

Die Anlagen 1 und 2 sind Bestandteile der Widmungsverfügung.
   

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV

Begründung

Entsprechend § 6 Abs. 1 des Brandenburgischen Straßengesetzes (BbgStrG) erhalten
Straßen, Wege, Plätze durch die Widmung die Eigenschaft einer öffentlichen Straße und
werden der Allgemeinheit oder alternativ einer beschränkten Nutzergruppe zur Verfügung
gestellt.

Die erfolgreiche Bauabnahme des entsprechenden Teilabschnittes des Olof-Palme-Ringes
fand am 15.01.2020 und die feierliche Übergabe durch den Investor an die Gemeine
Borkwalde am 24.01.2020 statt. Nach Vorliegen der abschließenden Bestandsunterlagen
konnte die Widmungsverfügung vorbereitet und kann beschlossen werden.
Die Widmungsverfügung ist kein starrer Verwaltungsakt; er kann bei Vorliegen geänderter
Gegebenheiten ergänzt, angepasst oder mit Beschränkungen versehen werden.   


